
■ ZVSHK
Dr. Dyas jetzt 
Geschäftsführerin
Bereits am 20. Februar 2002
wurde Dr. Sabine Dyas zur Ge-
schäftsführerin des Zentralver-
bandes Sanitär Heizung Klima
berufen. Sie zeichnet für den
nicht-technischen Geschäftsbe-
reich verantwortlich. Die ihr zu-
geordneten Referate umfassen
Berufsbildung, Betriebswirt-
schaft, Marketing, Presse, Recht,
Veranstaltungsorganisation, Ver-
trieb und Netzwerk. Seit De-
zember 1998 gehört Dyas dem
ZV an. Technischer Geschäfts-
führer ist auch weiterhin An-
dreas Müller. Die Hauptge-
schäftsführung liegt seit über 20
Jahren unverändert bei Michael
von Bock und Polach. 

■ Direktaussendung
Aktuelle Informationen
Wie in den Jahren zuvor ver-
schickt der ZVSHK im ersten
Quartal eine Aussendung mit ak-
tuellen Informationen an die
rund 33 000 organisierten In-
nungsbetriebe. Im Umschlag mit
den Eckring-Farben sind dies-
mal elf Unterlagen enthalten:

* Präsidentenbrief
* Neuer Werbemittelkatalog
* Publikationsliste
* Dokumentation Architektur-

preis
* Bestellformular SHK-Bran-

chenführer
* Messebroschüre Aircontec

(light+building)
* Vorstellung des SHK-Portals
* Details zur Heizungsgemein-

schaftswerbung 
* Weiterbildungsangebot zum

Fachbetrieb für Barrierefreies
Wohnen 

* Software: Der Gebäudeener-
gieberater

* Informationen zum SHK-
Branchenführer 2002/2003.

Sollte ein Innungsmitglied diese
Sendung nicht erhalten haben, so
kann eine Nachlieferung erfol-
gen. Bitte senden Sie dazu ein
Telefax (0 22 41) 2 13 51 mit
den entsprechenden Firmenan-
gaben an den ZVSHK.

lösung nicht erreicht ist. Ange-
sichts der Vielschichtigkeit des
planerischen Vorgangs ist regel-
mäßig schon nicht objektiv fest-
stellbar, welche von mehreren in
Betracht kommenden Planungs-
alternativen „optimal“ ist. Ge-
schuldet wird deshalb lediglich
eine durchschnittlich brauch-
bare, sachgerechte Planung. Erst
bei Verfehlen dieser Qualität ist
die Planung mangelhaft im Sin-
ne des § 633 Abs. 1 BGB a. F.
So urteilte das Oberlandesge-
richt Karlsruhe am 31. 7. 2001
(17 U 140/99 –, in BauR 2001,
1933).

■ Neu 
Werbemittelkatalog
Altbewährtes und Neues wurden
im SHK-Werbemittelkatalog
2002 auf insgesamt 16 Seiten zu-
sammengestellt. Zahlreiche Pro-

dukte sind enthalten, mit denen
sich der Fachbetrieb in anspre-
chender Form in Szene setzen
kann. Das Angebot ist dazu ge-
eignet, daß man daraus dem

Kunden bei passender Gelegen-
heit eine kleine oder große Auf-
merksamkeit zukommen lassen
kann. Passend zur eigenen Wer-
bekampagne, Kundenpflege
oder zur Bereicherung des Ver-
kaufssortiments: 60 für die
SHK-Branche gestylte Produkte
präsentiert der Farb-Katalog –
der auch in der Direktaussen-
dung des ZVSHK enthalten ist.

18 sbz 8/2002

ZENTRALVERBAND
sanitär

heizung
klima

Kurz belichtet
ZVSHK

Termine – Fakten –
Informationen

10.–13. April 2002
IFH/Intherm, Nürnberg

17.–19. April 2002
Barrierefreies Bad, Iserlohn

14.–18. April 2002
Light & Building, 

Frankfurt/Main

22./23. April 2002
ATV/ZVSHK-Tagung

Gebäude- und 
Grundstücksentwässerung, 

Marburg

22.–25. Mai 2002
World Plumbing Conference,

Berlin

5./6. September 2002
Erdgasforum, Köln

25.–28. September 2002
SHKG Leipzig

3.–5. Oktober 2002
25. Kupferschmiedetag,

Friedrichshafen

20.–23. November 2002
SHK Hamburg

25.–29. März 2003
ISH Frankfurt

Telefon (0 22 41) 9 29 90
Telefax (0 22 41) 2 13 51

info@zentralverband-shk.de
www.wasserwaermeluft.de

Dr. Sabine Dyas wurde zur Ge-
schäftsführerin des ZVSHK berufen

Der neue Werbemittelkatalog mit zahlreichen „branchentauglichen“
Produkten

■ Gerichtsurteil 
Durchschnitt nicht
mangelhaft 
Ist die planerische Leistung ei-
nes Architekten in sich stimmig,
vollständig, ordnungsgemäß und
entspricht den Regeln der Bau-
kunst und Technik, ist sie nicht
aus dem Grund mangelhaft,
wenn die „optimale“ Planungs-



■ Abwassertagung
Schon angemeldet?
Bereits zum dritten Mal gibt es
eine gemeinsame Fachtagung
des ZVSHK und der ATV-
DVWK – Deutsche Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall, auf der wichtiges
Fachwissen zur Gebäude- und
Grundstücksentwässerung ver-
mittelt wird. Neue Entwässe-
rungsnormen stehen ebenso auf
dem Programm wie Abwasser-
hebeanlagen, Regenwasserbe-
wirtschaftung oder Wichtiges
rund um den Hausanschluß. Wer
das Seminarprogramm noch
nicht besitzt, kann nähere Aus-
künfte (auch über Unterbrin-
gungsmöglichkeiten) erhalten
bei der ATV-DVWK, Telefon
(0 22 42) 8 72-1 81

■ Pumpentechnik
Rückflußverhinderer
oft Störquelle
In Zirkulationssystemen werden
Rückflußverhinderer als soge-
nannte Schwerkraftbremse im
Druckstutzen der Zirkulations-
pumpe oder in den Ventilkom-
binationen (KRV-Ventile) als
Bestandteil der Sammelsiche-
rungen für die Steigleitung ein-
gebaut. Rückflußverhinderer
öffnen erst, wenn die Zirkula-
tionspumpe den sogenannten
Öffnungsdruck überwunden hat.
Bei einer falschen Einschätzung
dieser oft erheblichen Druckdif-
ferenz kann die Zirkulations-
pumpe nicht mehr für eine aus-
reichende Zirkulation des
Warmwassers über den Wärme-
tauscher im Speicher sorgen;
gravierende Fehlfunktionen sind
die Folge. Im Zirkulationskreis
sollten daher möglichst keine
Rückflußverhinderer eingebaut
werden. Zum Schutz des Trink-
wassers gegen Rücksaugen von
Schmutzwasser sind auch aus
diesem Grund Einzelsicherun-

gen zu bevorzugen. Bei
einer grundsätzlichen
Wahl dieses Sicherungs-
systems kann dann nach
DIN 1988 auf den Einbau
von KRV-Ventilen im
Zirkulationskreis verzich-
tet werden. Sind in Anlagen mit
mehreren Zirkulationspumpen
Rückflußverhinderer aus funk-
tionalen Gründen erforderlich,
sind solche mit einem geringen
Öffnungsdruck zu verwenden. 

■ Software
Rinnen per 
EDV bemessen
Der ZVSHK hat das technische
Berechnungsprogramm „Be-
messung von vorgehängten und
innenliegenden Rinnen“ ge-
meinsam mit dem Softwarehaus
Dendrit auf der Basis der DIN
EN 12056-3 und der DIN 1986-
100 erstellt. Für Planer und aus-
führende Fachbetriebe, die sich
häufiger mit der Auslegung von
Rinnen beschäftigen, bietet die-
se Berechnungssoftware eine
praxisgerechte und schnelle Be-
messungsgrundlage. Mit einem
Ausdruck der Bemessungsdaten
wird auch eine notwendige Do-
kumentation geliefert. 
Die EDV ist als CD-ROM ver-
fügbar und kann von organisier-
ten Innungsbetrieben beim ZVS-
HK für netto 49 € bezogen wer-
den. Die Bestellung ist auch über
das SHK-Portal www.wasser-
waermeluft.de möglich. Nicht-
Innungsmitglieder zahlen netto
79 €.

■ Klempnerfachregeln
Gelbdrucke 
erschienen
Die neustrukturierten und tech-
nisch überarbeiteten Klempner-
fachregeln sind als Gelbdruck
erschienen und wurden auf dem
11. Deutschen Klempnertag An-
fang Februar der Fach-Öffent-
lichkeit zur Stellungnahme vor-
gestellt. Die Überarbeitung wur-
de erforderlich, um den Anfor-
derungen einiger europäischer
Normen und der technischen
Entwicklung Rechnung zu tra-
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Die Haupt-
stadt erwar-
tet Fachleu-

te aus aller Welt, wenn die 6.
World Plumbing Conference
vom 22.–25. Mai 2002 statt-
finden wird. Neben dem Vor-
tragsprogramm werden ergän-
zende Workshops stattfinden.
Im Brennpunkt dieser Ar-
beitsgruppen steht die Verbes-
serung der Aus- und Weiter-
bildung. Hinzu kommt die
Nutzung der Informations-
und Kommunikationsange-
bote in einer globalisierten
Haustechnik-Welt. Schließ-
lich wird das SmartHouse-
Konzept als eine weltweite
Perspektive für die Gebäude-
technik zur Diskussion ge-
stellt. Für Hubert Minter,
Obermeister der SHK-Innung
Berlin, ist die Teilnahme mit
seiner Innung nicht nur eine
Ehrensache. Nach dem Be-
such von drei vorangegange-
nen World Plumbing Confe-
rencen in Südafrika, Chicago
und Hongkong weiß er den
fachlichen Dialog und die per-
sönliche Begegnung mit den
Kollegen weltweit zu schät-
zen. „Ich habe bei diesen Kon-
ferenzen nicht nur fachlich ei-
niges mitgenommen, der
Blick über den Tellerrand des
Alltagsgeschäftes im Ge-
spräch mit den Kollegen aus
aller Welt hat mir auch per-
sönlich viel gebracht.“ Nähe-
res zur 6. WPC steht unter an-
derem im SHK-Portal www.
wasserwaermeluft.de oder
läßt sich über www.6wpc-
org.de downloaden. Die Welt-
konferenz wird durch eine
Ausstellung begleitet, in der
auch das mittlerweile weiter-
entwickelte SmartHouse zu
sehen sein wird. Insbesondere
die Erweiterungen im Bereich
Wellness und Fitneß in Smart
House-Technologie, aber
auch die Verbesserung im Be-

reich der Wärmeerzeuger
dürfte das Interesse der Kon-
greßteilnehmer und Fachbesu-
cher finden. Passend zum
Konferenz-Thema präsentie-
ren sich folgende Firmen in
der Begleitausstellung:
* Aquatherm, Attendorn
* BaCoGa Technik, Grebenau
* Dallmer, Arnsberg
* Deutscher Großhandelsver-
band Haustechnik
* DIN-Beuth, Berlin
* FAWAS Haustechnik, Det-
tingen
* Fränkische Rohrwerke, Kö-
nigsberg
* Geberit, Pfullendorf
* Gentner Verlag, Stuttgart
* Grohe, Porta Westfalica
* Grundfos, Erkrath
* Handwerkermarke mit den
Firmen Duravit, Duscholux,
Emco, Hansa, Hoesch, Hüppe,
Kermi, Oras, Oventrop, Re-
flex, Roth sowie Sanipa.
* HTS Deutschland, Dreieich
* Kaldewei, Ahlen
* KM Europa Metal, Osna-
brück
* Landis & Staefa, Frankfurt
* Mapress, Langenfeld
* Messe Frankfurt
* Missel, Stuttgart
* Outokumpu Deutschland,
Düsseldorf
* Rheinzink, Datteln
* Roth Werke, Dautphetal-
Buchenau
* Rothenberger Werkzeuge,
Kelkheim
* Hans Sasserath, Kor-
schenbroich
* SmartHouse-Konsortium
* Solar-Computer, Göttingen
* Strobel-Verlag, Arnsberg
* Uponor Rohrsysteme, Haß-
furt
* Viega, Attendorn
* Viessmann Werke, Allendorf
* Verbundnetz Gas, Leipzig
* WAVIN, Zwolle
* Wieland Werke, Ulm
* WILO, Dortmund
* ZVSHK, St. Augustin

■ WPC
Weltkonferenz in Berlin



gen. Gleichzeitig mit den
Fachregeln wurden die nachfol-
gend aufgeführten Fachinforma-
tionen und Merkblätter ebenfalls
grundlegend überarbeitet und als
Ergänzung der Klempnerfachre-
geln vorgestellt:
* Belüftete und unbelüftete Me-

talldächer aus industriell vor-
gefertigten Klemmfalzprofilen

* Bekleidungen von Ober-
flächen bei Abgasanlagen in
Klempnertechnik (Schorn-
steinkopfbekleidungen)

* Fugendichtungen in der
Klempnertechnik

* Kleben in der Klempnertech-
nik

* Metalldeckung aus Edelstahl
rollennahtgeschweißt.

Für die Gelbdrucke endet die
Einspruchsfrist Ende Mai und
die bis dahin eingegangenen
Stellungnahmen und Ände-
rungsanträge werden nach Bera-
tung und Abstimmung im zu-
ständigen ZVSHK-Fachaus-
schuß entsprechend berücksich-
tigt. Der Weißdruck ist für
November 2002 geplant. Der
ZVSHK verfügt noch über ein
begrenztes Kontingent an Gelb-
drucken, die von Interessierten
gegen eine Schutzgebühr von 27
Euro bezogen werden können.

■ Zur Presseerklärung
Bundeskartellamt 
bestätigt Handwerker-
marke
Die Presseerklärung des Bun-
deskartellamtes zur Vertrags-
partnerschaft „Handwerkermar-
ke Meisterklasse“ des ZVSHK
sorgt in der Branche weiterhin
für Diskussionsstoff. Grund ge-
nug, seitens des Zentralverban-
des einige Fehlinterpretationen
und Mißverständnisse aufzu-
klären: 
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Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen dem Zentralverband
Sanitär Heizung Klima und dem Zentralinnungsverband 

des Schornsteinfegerhandwerks – Bundesinnungsverband sowie 
deren angeschlossene Organisationen

I. Allgemeines
Die Zentralfachverbände und deren angeschlossenen Organisationen verpflichten sich, in ge-
meinsam berührenden Fragen zusammen zu arbeiten.
Basis der Zusammenarbeit sind die beruflichen Grundlagen und einschlägigen Bestimmungen
zur Ausübung der Handwerke, für die die Zentralverbände gebildet worden sind.

II. Art der Zusammenarbeit
Die Richtlinien verpflichten zu gegenseitiger Information und Konsultation in allen gemein-
sam berührenden Fragen, soweit sie für die Ausübung der Berufe von besonderer Bedeutung
sind. Dies gilt insbesondere vor Verhandlungen mit Behörden in den aufgezeigten Gebieten.
Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die Erstellung von gemeinsam interessierenden
Arbeitsblättern und Informationen an Mitglieder und gemeinsame Kunden.

III. Klärung von Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Organisationen und deren mittelbaren und unmittel-
baren Mitgliedern, die sich bei der Auslegung behördlicher Vorschriften oder allgemein aner-
kannter Richtlinien und Bestimmungen ergeben können sowie die Beseitigung von Unklarhei-
ten bei einschlägigen technischen Fragen, sollen zwischen den Verbänden und ihren Unter-
gliederungen einvernehmlich geregelt werden vor Einschaltung von Aufsichtsbehörden und
Dritten, die in diesem Bereich tätig sind, soweit der öffentlich-rechtliche Auftrag des Bezirks-
schornsteinfegermeisters dies im Einzelfall zuläßt.
Soweit es sich um Bundesangelegenheiten handelt erfolgt die Klärung durch die beiden Zen-
tralverbände.
Unabhängig davon finden mindestens einmal jährlich und unter wechselseitigem Vorsitz Kon-
sultationen auf Vorstandsebene beider Zentralverbände statt, bei denen Experten zu ausge-
wählten Themen beigezogen werden können. Die Vorbereitung und Durchführung dieser Tref-
fen erfolgt durch den Verband, der den Sitzungsleiter stellt.
Die Parteien verpflichten sich, darauf einzuwirken, daß gemeinsam gefaßte Beschlüsse von der
unmittelbaren und mittelbaren Mitgliedschaft beider Zentralverbände beachtet und umgesetzt
werden.
Meinungsverschiedenheiten auf landes- und regionaler Ebene sollten zunächst dort unter Ein-
schaltung der jeweils zuständigen Organisationsebenen der beiden Zentralverbände geregelt
und nur bei grundsätzlicher und bundesweiter Bedeutung den Zentralverbänden selbst zur
Klärung vorgelegt werden.

IV. Inkrafttreten der Richtlinie
Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft.

V. Vorliegende Richtlinien
Diese Richtlinie ersetzt die „Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden des
Schornsteinfegerhandwerks – Bundesinnungsverband –, des Zentralverbandes Sanitär- und Hei-
zungs-Technik, dem Zentralverband des deutschen Kachelofen- und Luftheizungsbauer-Hand-
werks vom 31. Mai 1972 und 10. Januar 1973.“

St. Augustin, 12. 2. 2002



„Wie das Bundeskartellamt im
November 2001 mitteilte, wird
der Lizenzvertrag ,Handwerker-
marke Meisterklasse‘, der neben
der Einhaltung von Qualitäts-
und Leistungsanforderungen
auch die Verpflichtung zum aus-
schließlich dreistufigen Vertrieb
über die SHK-Fachschiene vor-
sieht, vom Bundeskartellamt to-
leriert. Selbstverständlich steht
es dabei im Rahmen der Ver-
tragspartnerschaft jedem Li-
zenznehmer frei, welche Pro-
duktlinien seines Gesamtsorti-
ments Eingang in die Lizenz-
vergabe finden sollen. Dieses
sogenannte offene Benennungs-
recht des Lizenznehmers war be-
reits in einem frühen Entwick-
lungsstadium des Lizenzvertra-
ges in das Vertragswerk aufge-
nommen und veröffentlicht
worden. Dabei handelt es sich
um eine Regelung, die den

Wunsch von Lizenznehmern
nach einer kompletten Produkt-
unterwerfung vollkommen un-
berührt läßt – wie im übrigen
bisher im Rahmen aller Ver-
tragspartnerschaften geschehen.
Insoweit handelt es sich um eine
rein unternehmerische Entschei-
dung eines jeden Vertragspart-
ners, auf die der ZVSHK in kei-
ner Form Einfluß nehmen darf.
Wenn folglich die Presseer-
klärung des Bundeskartellamts
davon spricht, daß der ZVSHK
keinen Druck auf potentielle Li-
zenznehmer dahingehend aus-
üben darf, ihr Gesamtsortiment
der Vertragspartnerschaft zu un-
terwerfen, so handelt es sich
hierbei lediglich um eine kar-
tellrechtlich bedingte Klarstel-
lung, keinesfalls um eine Ziel-
setzung, die in dieser Form je-
mals seitens des ZVSHK betrie-
ben wurde. Selbstverständlich

unterliegen nicht lizenzierte Pro-
duktsortimente nicht den Be-
schränkungen des Lizenzver-
trags. Im Umkehrschluß bedeu-
tet dies aber auch, daß alle li-
zenzierten Produktlinien, oder
solche, die damit auch nur ver-
wechselt werden könnten, nicht
über alternative Vertriebswege,
wie etwa Baumärkte, vertrieben
werden dürfen. Damit wurde ei-
ne wesentliche, und immer wie-
der angegriffene Zielsetzung der
Vertragspartnerschaft ,Hand-
werkermarke Meisterklasse‘ er-
reicht. 
Auch der Hinweis des Bundes-
kartellamtes, die Tolerierung der
Lizenzvergabe ,Handwerker-
marke Meisterklasse‘ werde auf-
merksam verfolgt, ist nur allzu
selbstverständlich. Naturgemäß
entspricht es dem gesetzlichen
Auftrag der Kartellbehörde, der-
artige Vereinbarungen, die den

Absatzweg betreffen, zu beob-
achten. Auch diese Anmerkung
des Bundeskartellamtes sollte
daher keinerlei Anlaß zu Speku-
lationen geben. Insgesamt hat
sich die positive Einschätzung
des ZVSHK bestätigt. Die Be-
denken gegen das Vertragswerk
sind ausgeräumt – der Weg für
die Vertragspartnerschaft ,Hand-
werkermarke‘ ist frei!“
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Den Zentral-
verband erreichen

Sie unter 
www.wasser
waermeluft.de


